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01 EI��EI����

�as Internet und „�ocial Media“ sind zu eta-
blierten Instrumenten professioneller �om-
munikation und �� geworden. �ank �ablets 
und �martphones sind �acebook� �witter & 
�o. zudem praktisch überall und jederzeit 
verfügbar. �ie �utzung des Internets ist 
heute damit ebenso wenig orts- oder insti-
tutionsgebunden� wie es die verfügbaren In-
formationen selber sind. In �ozialen Medien� 
�logs und �oren ist meist auch keine �ürde 
redaktioneller �earbeitung zu überwinden� 
bevor �achrichten und Meinungen in �in-
deseile ein Millionenpublikum erreichen und 
gegebenenfalls bei den betroffenen �erso-
nen oder �nternehmen erhebliche �irkung 
erzielen können. �icht immer zum �esten.

�enn �rivatpersonen oder �nternehmen 
bloggen oder twittern� tun sie das aber 
nicht im sprichwörtlich „rechtsfreien �aum“: 
�uch im Internet gelten die allgemeinen 
rechtlichen �ahmenbedingungen� wie etwa 
das �resserecht� das �trafrecht� das �eleme-
diengesetz� das �rheberrecht� das �aten-
schutzgesetz sowie das �ettbewerbsrecht 
(���). �aneben können arbeitsrechtliche 
und betriebliche �egelungen treten. �inzu 
kommen die landesspezifischen �orgaben 
der �ressegesetze der �änder sowie der 

�undfunkstaatsvertrag und manch andere 
deutsche und europäische �orschrift.

�o einfach der �chritt ins Internet heute ist� 
bringt diese �ielfalt gesetzlicher �orgaben 
und ihre �erknüpfung besonders für den 
�rofi eine ganz erhebliche Erhöhung der 
�omplexität� der man sich bewusst sein 
sollte. �ber selbst dann: �b beim �aten-
schutz� �rheberrecht oder �ettbewerbs-
recht � auch vorsichtige ��-�erantwortliche 
stolpern leicht über die �allstricke des �n-
linerechts� handelt es sich doch noch um 
ein „�echt im �erden“� dessen bestehende 
�egeln noch nicht von �indertagen auf im 
�lltag „gelernt“ sind und bei dem �erich-
te und �esetzgeber nicht in der gleichen 
hohen �eschwindigkeit für �larheit sorgen 
können� wie sich neue �nwendungen ver-
breiten. 

�ich vor dieser Entwicklung verstecken zu 
wollen� hilft dagegen nicht: �elbst wenn 
man gar nicht die Internetöffentlichkeit 
sucht� sieht man sich den neuen �eraus-
forderungen gegenüber: �a jedermann 
das Internet und �ienste wie �acebook� 
You�ube oder �ikipedia nutzen kann und 
damit niedrigschwelligen �ugang zum 
reichweitenstärksten Massenmedium der 
Menschheitsgeschichte hat� kann auch jede 
�erson oder Institution jederzeit und ohne 

�orwarnung von schädlichen (wahren oder 
unwahren) �nline-�eröffentlichungen ge-
troffen werden.

�ressesprecher und �ommunikationsbeauf-
tragte müssen daher beide �eiten der Me-
daille kennen: Im Internet und in sozialen 
Medien kann jeder schnell zum „�pfer“� 
aber eben auch selbst zum „�äter“ rechts-
widriger �andlungen oder Äußerungen 
werden. �ber beide �spekte will diese �er-
vicebroschüre informieren und einen �ber-
blick für die �raxis von �ressesprechern und 
�ommunikationsverantwortlichen geben. 
�er �chwerpunkt liegt dabei auf der �rage� 
ob und wie �echt ggfs. als Instrument in 
der �rise den eigenen� bereits vorhandenen 
kommunikativen Instrumentenkasten sinn-
voll ergänzen kann und wo nicht.

Die Bedeutung des Internet und „Sozi-
aler Medien“ als Plattformen der Mei-
nungsbildung

„�ocial Media“ ist zunächst ein �ammelbe-
griff für öffentlich zugängliche �lattformen 
und �oren des Internets� deren Inhalte von 
den �enutzern selbst sehr einfach erstellt� 
kommentiert� erweitert und/oder verbessert 
werden können. �er Inhalt kann dabei als 
�ext� �ideo� �udio oder �oto dargestellt sein 
und auf Inhalte �ritter verweisen. �ies er-
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spielsweise bereits nahezu vollständig abge-
löst. Manche �andelsplattformen wie �ma-
zon oder Ebay verändern gar fundamental 
die Ökonomie� indem sie im �nterschied 
zum örtlich gebundenen �andel eine brei-
tere �ngebotspalette dauerhafter verfügbar 
halten.

�erade dort� wo die �ähe zwischen Mei-
nung und �aufentscheidung groß ist� ist der 
gute �uf im Internet� die richtige �räsenta-
tion der eigenen Meinung� �ositionen und 
�rodukte dann nicht mehr nur eine �rage 
des Images� sondern wird zunehmend zu 
einer existenziellen �rage für den Erfolg 
professioneller �ommunikation und des er-
folgreichen �ertriebs von �aren und Ideen 
insgesamt.  

�a „�atekeeper“ mit berufsethischem �n-
spruch oftmals fehlen� kursieren im Internet 
selbst zu �ischenthemen oftmals viele wert-
volle Informationen und Meinungen� die 
früher nie solche �erbreitung gefunden hät-
ten. �ber eben auch zahlreiche irreführende 
oder problematische Meldungen� bis hin 
zu rechtswidrigen �erleumdungen. �ahres 
und �alsches� konstruktive �ommentare und 
�eleidigungen stehen gleichrangig nebenei-
nander und dies ohne jedes festgelegte �er-
fallsdatum. �ie �erver der �rovider speichern 
grundsätzlich alles und im Internet können 
diese Inhalte sehr lange verbreitet werden. 
�on �uchmaschinen erschlossen werden 
sie auch von denjenigen gefunden� die 
sie eigentlich gar nicht suchten und dann 
spielt der �rt der �peicherung keine �olle 
mehr. �ie �eaktionszeit� um die �erbrei-

schaltete �erver� verlorene �inks oder feh-
lerhafte �ebseiten mit den Jahren reißen 
können � keine �edaktion der �elt hätte 
früher je auf ein solch umfangreiches �r-
chiv �ugriff gehabt!

�ahr ist aber auch: �elbst im Internet domi-
nieren in �eutschland immer noch �ngebo-
te der „klassischen“ Medien� gerade wenn es 
um Meinungsbildung im gesellschaftlichen 
�ereich geht. �nline-�erlagsprodukte wie 
„�piegel-�nline“ oder „�ild.de“ haben im 
Internet mindestens gleich hohe meinungs-
bildende �elevanz� wie ihre „�apiermütter“ 
� genügen jedoch nicht immer den aus dem 
�rint-�ereich gewohnten Qualitätsmaßstä-
ben� geht �eschwindigkeit im �weifel vor 
�orrektheit. Manchmal übertrifft �nline den 
gewohnten Maßstab jedoch auch� da es im 
Internet z.�. keine �eilenbeschränkungen 
gibt und die Quellen� die einen �ericht bele-
gen� oftmals „nur einen �lick entfernt“ sind. 
�uch wer �nline-Medien für seine �� selbst 
nicht einsetzt� muss damit leben� dass diese 
heute bereits in allen �ereichen ein weiterer 
wichtiger �layer neben �rint� �achrichtena-
genturen und �undfunk sind und dass sich 
diese gegenseitig sehr stark beeinflussen. 
�nline hat gerade in �achen „Empörung“ 
die �ase vorn und fast jeder heftige „�hit-
storm“ auf �witter findet seinen �eg in die 
�eitungen oder sogar die �auptnachrichten. 
In �ereichen der �roduktkommunikation 
dominieren zudem heute schon Internet-
�reisvergleichs- oder �ertriebsplattformen 
ganze Märkte. �ie �nline-�onkurrenz zu 
�eisebüros und -katalogen haben die alten 
�ommunikations- und �ertriebsformen bei-

möglicht� sich untereinander auszutauschen 
und mediale Inhalte einzeln oder in �emein-
schaft zu gestalten und zu verbreiten. 

�ie einfache �edienung fördert� dass die 
früher strikte �rennung von Medienprodu-
zent und -rezipient im „�eb 2.0“ aufge-
hoben ist. �ie (potentiell) massenmediale 
�irkung des Internets und seiner offenen 
�lattformen aber bleibt selbst dann� wenn 
eigentlich nur ein abgrenzbarer �reis er-
reicht werden soll� wie z.�. die eigenen 
�reunde auf �acebook. �amit kann jeder 
�ser als „content generator“ selbst verant-
wortlich Inhalte verbreiten oder von Inhal-
ten �ritter betroffen sein. 

�ie aber soll man auf problematische �er-
öffentlichungen reagieren? „�ichts ist älter 
als die �eitung von gestern“ ist einer die-
ser �ätze� die man im �usammenhang mit 
unangenehmen �eröffentlichungen früher 
gerne verwendet hat� um die �irkung die-
ser Meldungen zu charakterisieren und zu 
relativieren. �nabhängig� ob dieser �atz 
schon in der „�ffline-�elt“ jemals rich-
tig war: �eit dem �iegeszug des Internets 
stimmt er in jedem �all nicht mehr! �uch-
maschinen erschließen nicht nur seriöse 
Quellen oder �roduktinformationen� son-
dern alle �rten von �exten� egal wer sie wo 
und wann veröffentlicht hat. �ahezu alle 
seit 1995 veröffentlichten �achrichten und 
Meinungen sind inzwischen auf diese �ei-
se im Internet recherchierbar. �icht immer 
kostenfrei oder leicht verfügbar� aber mit 
etwas �enntnis und �ufwand dennoch er-
reichbar: �nd trotz aller �ücken� die abge-
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tung schädlicher �achrichten zu verhindern 
oder zumindest beeinflussen zu können� ist 
bei �nline zudem deutlich kürzer als in der 
„�ffline-�elt“ war. �ie liegt heute nur noch 
im �ereich von einigen Minuten bis weni-
gen �tunden. Ebenso schneller muss ggfs. 
die �egenreaktion erfolgen. 

�rund zur �esignation aber besteht nicht: 
�erade wenn das „�ind bereits in den 
�runnen gefallen“ ist� heißt es schnell zu 
reagieren! �ft ist nach der schädlichen 
Erstmeldung die eigentlich höhere� „zwei-
te �elle“ noch gar nicht angerollt. �ie gilt 
es zu stoppen oder zumindest in der �ir-
kung abzuflachen. �enigstens aber sind 
möglichst früh die �arnsignale zu bemer-
ken� um sich darauf einstellen zu können. 
Mindestens diese „zweite �elle“ rollt heute 
meist online� über �nlinemagazine� �logs 
und �oren. �uf �acebook und �witter kün-
digt es sich manchmal schon sehr früh an� 
bevor die ganze �reite medialer �ucht 
über einem einschlägt. �nd gibt einem die 
Möglichkeit� den eigenen �tandpunkt zu 
verbreiten. 

�elbst nach �bebben einer aktuellen kom-
munikativen �rise ist die �rbeit aber noch 
nicht erledigt. �as �roblem ist: �riginärer 
�ontent ist im Internet rar. �ichtprofessio-
nelle �ocial-Media-�utoren greifen in ihrem 
�erlangen� sich zu einem �hema zu äußern� 
meist auf andere (bekanntere) Quellen zu-
rück und multiplizieren diese damit in ihrer 
�irkung� indem sie auch falsche Inhalte 
einfach weiter verbreiten und noch mit er-
gänzenden �ertungen versehen. Eine ech-

te �utorenschaft und damit �erantwortung 
für den Inhalt lehnen sie dagegen meist ab. 
�a �uchmaschinen wie �oogle heute nicht 
mehr nur �ebseiten� sondern auch die In-
halte sozialer Medien indexieren� werden 
solche Inhalte und selbst völlig abseitige 
�ngebote nicht nur erschlossen� sondern 
oft auch „gleichrangig“ mit anderen Infor-
mationen im �uchergebnis dargestellt oder 
sogar von der �uchmaschine vorgeschla-
gen. Im Internet „versendet“ sich daher 
kaum etwas und spätestens bei der „�a-
sis-�echerche“ eines Journalisten kommen 
alle (auch falschen) �achrichten aus den 
�iefen des Internets wieder in die Medien 
� �nline wie �ffline. �iele kleine negative 
�eiträge aus zuvor öffentlich unbemerkter 
�ergangenheit können sich über Jahre zu 
einem großen „digitalen Müllhaufen“ auf-
türmen� der am Ende auf den �etroffenen 
kippt und ihn unter �chmutz begraben 
kann. �enn: �elbst Journalisten machen 
oft kaum �nterschiede hinsichtlich der 
Qualität der Quelle einer Information. Ins-
besondere negative Äußerungen („�etrug“� 
„�erarsche“� „�bzocke“) in vorgeblichen 
Erfahrungsberichten anderer �erbraucher 
bekommen eine hohe �ufmerksamkeit 
und �laubwürdigkeit zugewiesen. Egal in 
welch zweifelhaftem �mfeld sie �erbrei-
tung finden� entscheiden sie dennoch oft-
mals über den �auf eines �roduktes oder 
einer �ienstleistung und über das Image 
einer �erson oder eines �nternehmens. 
�utoren oder �ommentare in anscheinend 
unbedeutenden �lattformen im Internet zu 
ignorieren kann sich daher schnell als sehr 
teures �ersäumnis erweisen.

Was tun gegen schädliche Veröffentli-
chungen im Internet?

�ach der Erstverbreitung schädlicher Infor-
mationen gilt im Internet wie sonst auch: 
�erven bewahren� den �berblick behalten 
und dafür sorgen� dass einen die „zweite 
�elle“ der �achrichten(weiter)verbreitung 
wenigstens nicht mehr unvorbereitet trifft. 
�ereits nach dem ersten �chock sollten da-
her immer alle kommunikativen� aber auch 
juristischen und nicht-juristischen �ptio-
nen wohl erwogen und wenn nötig auch 
beherzt ausgeschöpft werden � aber nur� 
wenn es auch sinnvoll ist und damit nicht 
unnötig „Öl ins �euer gegossen“ wird. �e-
sonders wenn durch die Einleitung von 
Maßnahmen eine �ufschädigung gerade 
erst verbreitert und vertieft würde� ist sehr 
sorgfältig abzuwägen. Mögliche rechtliche 
Maßnahmen unmittelbar gegen „norma-
le“ �utzer sind folglich meist bewusst zu 
vermeiden� selbst wenn sie erfolgverspre-
chend wären. �nsachliche Äußerungen 
und �eschwerden sind oftmals selbst dann 
noch hinzunehmen� wenn sie persönlich-
keitsrechtlich schon „über der �renze“ sind: 
�icht mit „�anonen auf �patzen“ zu schie-
ßen� bewährt sich auch in sozialen Medien.

�ie Erfahrung lehrt jedoch auch: �as kom-
munikative �isiko sich „mit dem �nwalt zu 
wehren“ wird in der �raxis oft falsch ein-
geschätzt. �osten und �efahren werden 
überschätzt� die �irkung wird unterschätzt. 
�nd der �etroffene reagiert oftmals schlicht 
zu spät! �esonders das von �ommunikati-
onsberatern gern zitierte �eispiele eines 
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„�treisand-Effekts“ (s. �apitel 2)� der sich 
zu einem „�hit-�torm“ auswuchs� als sich 
der �nwalt beim �etroffenen meldete� ent-
puppt sich vielfach nur als „beratergene-
rierte �rise“. �om �nwalt und dem Einsatz 
rechtlicher Instrumente schon grundsätzlich 
�bstand zu nehmen� erweist sich jedenfalls 
als schlechter �at. �erade dann� wenn er 
erteilt wird� um davon abzulenken� dass 
�ommunikationsberatern das Mittel des 
�nwaltes fehlt� vor �erichten wirksame �e-
schlüsse erwirken zu können. �mgekehrt 
sind jedoch alle juristischen Maßnahmen 
stets im kommunikativen �ontext zu sehen 
und dann kann selbst der beste rechtliche 
�at ohne Einbeziehung der �spekte ihrer 
öffentlichen �irkung der denkbar schlech-
teste �orschlag für den �etroffenen sein. 

Entscheidet man sich aber für Maßnahmen 
der rechtlichen �bwehr� ist die sachgerech-
te Entscheidung über die weiteren �chritte 
abhängig von der �ielrichtung des �etroffe-
nen� die hier auch nachfolgend besprochen 
werden:

1. �oll „nur“ die erstmalige oder weitere 
�erbreitung falscher und schädlicher In-
formationen verhindert werden? 

2. �der soll daneben auch Einfluss auf die 
�ebatte genommen werden� notfalls 
auch mit �ilfe eines �erichts? 

3. �oll das „digitale �ergessen“ befördert 
oder der �nonymität eines �erbreiters 
begegnet werden? 

4. �der ist die �erbreitung von Meldungen 
gar nicht mehr aufzuhalten und sind viel-
mehr Maßnahmen der �itigation-�� und 

des �eputation Management zu erwägen 
und einer ansonsten aussichtslosen recht-
lichen „�ekämpfung“ vorzuziehen?

Die formlose Beschwerde

�evor es wirklich juristisch wird� ist die meist 
passende (und nicht-juristische) �eaktions-
möglichkeit die freundliche� aber bestimm-
te persönliche �eschwerde beim �erfasser 
eines problematischen Eintrags� beim �ei-
tenanbieter oder auch beim �ost-�rovider. 
�iese ist natürlich stets form-� frist-� aber 
auch meist fruchtlos möglich. In jedem �alle 
sollte dabei aber ausschließlich eine korrek-
te� schriftlich formulierte �nsprache (per E-
Mail) erfolgen� um sich vor unerwünschten 
„Interpretationen“ des �nliegens zu schüt-
zen.

Eine zu lockere �nsprache erweist sich 
dabei häufig als nicht wirksam und auch 
nicht angemessen. �ls �roblem ergibt sich 
im Internet jedoch: �ie �eaktion auf jede 
�rt von förmlicherer �nsprache ist z.�. bei 
�loggern oftmals� dass man sofort in die 
�altung „�avid gegen �oliath“ geht� die 
weitere �erbreitung einer problematischen 
�usgangsmitteilung schon aus �rinzip nicht 
unterlassen will und lediglich das �ngebot 
unterbreitet� dass der �etroffene „ja gerne 
auch etwas schreiben“ oder sich „an der 
�iskussion beteiligen könnte“. �ieses ähnelt 
der typischen �bwehrreaktion der �ffline-
�resse� die auch immer gern anbietet� dass 
man ja einen �eserbrief schreiben könnte. 
�egründung: „�lles andere wäre doch �en-
sur!“ Manche „�loggivisten“� die verbal 

selbst kräftig austeilen� empfinden ihrerseits 
jede �orm der �ritik bereits als �ngriff und 
suchen daher selbst bei zurückhaltender �e-
aktion sofort die „�lucht in die Öffentlich-
keit“� ohne Einsicht zu zeigen. �ier kann es 
ratsam sein� ausnahmsweise direkt richter-
liche �ilfe zu suchen� selbst auf das �isiko� 
dass man bei einem sofortigen �nerkennt-
nis auf den �rozesskosten sitzen bleibt. 
�eim �bfassen „formloser“ �eschwerden 
sollte man sich in jedem �all von der Erwä-
gung leiten lassen� dass auch persönlich ge-
haltene �achrichten durchaus veröffentlicht 
werden dürfen (��erf� v. 18.02.2010 1 �v� 
2477/08).

�ich auf solche �iskussionen einzulassen 
oder sich in anderer �eise auf eine ansons-
ten folgenlose �eschwerde zu beschränken� 
birgt dagegen �efahr� dass die weitere �er-
breitung der �alschmitteilung nicht wirksam 
verhindert wird� sondern vielmehr immer 
im „digitalen �edächtnis“ des Internets 
verbleibt und die �eschwerde (besonders 
bei sog. „�rollen“) zu allem �berfluss auch 
noch eine Möglichkeit zum unsachlichen 
„�achtreten“ eröffnet. Eine �orrektur der 
falschen �usgangsmitteilung zu verlan-
gen� sollte daher zwar die �egel sein� aber 
eben auch nicht das einzige Mittel bleiben. 
�udem ist ein gesundes Maß an �elbstkri-
tik ratsam: �ommunikatoren neigen dazu� 
auch dann noch weiter kommunizieren 
zu wollen� wenn das �egenüber an (neu-
en) Erkenntnissen gar nicht interessiert 
ist. �ann kostet das vergebliche �emühen 
um eine „friedliche �ösung“ nur wertvolle 
�eit� bringt aber in der �ache keine �bhilfe. 
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�enn der �onflikt unvermeidlich ist� dann 
sollte er aber möglichst professionell und 
konsequent geführt werden � und da wo 
es �inn macht oder sogar zwingend nötig 
ist� eben auch mit rechtlichen Mitteln und 
anwaltlicher �ilfe.

Das presserechtliche Informations-
schreiben

�og. presserechtliche Informationsschreiben 
des �nwalts sind als besondere �orm der 
�eschwerde ein oftmals wirksames� vorbeu-
gendes informelles Mittel vor der zu erwar-
tenden �erwirklichung eines rechtswidrigen 
Eingriffs in das allgemeine �ersönlichkeits-
recht. �ie sind in der �raxis oftmals überra-
schend effektiv. �icht� weil darin inhaltlich 
etwas anderes stehen muss� als es auch 
der �etroffene selbst formulieren könnte 
� sondern oftmals nur aus dem �runde� 
dass �chreiben von �nwälten sofort dem 
Justitiar und/oder der �eschäftsleitung ei-
nes �enders� �erlages oder Internetbetrei-
bers vorzulegen sind. �ird er so erstmals 
mit der �ngelegenheit befasst� kommt es 
regelmäßig vor� dass schon seine interne 
rechtliche �rüfung zu erheblichen Ände-
rungen an einem geplanten �eitrag führt� 
weil er �ersönlichkeitsrechtsverletzungen 
erkennt und aussichtslose nachträgliche 
�treitigkeiten schon im Interesse seiner �os-
tenstelle zu vermeiden versucht. �ugleich 
wird durch solche �chreiben die �ürde der 
„journalistischen �orgfalt“ oftmals deutlich 
erhöht� insbesondere wenn zutreffende 
�inweise auf die tatsächliche und rechtliche 
�age übermittelt werden� die vom �ericht-

erstatter grundsätzlich zu beachten wären. 
�egenüber reinen �nline-Medien ohne 
�ezug zu einem „klassischen“ Medium hat 
sich dieses Instrument in der �raxis dagegen 
nicht bewährt: �iele �logger oder �orenbe-
treiber sehen sich selbst überhaupt nicht in 
der �olle professioneller Journalisten. �elbst 
dann nicht� wenn ihre �eichweite etwa 
die einer regionalen �ageszeitung bei wei-
tem übersteigt. �aher berücksichtigen sie 
anwaltliche �inweise vor einer �eröffent-
lichung meist so lange nicht� bis nicht ein 
�ericht im �achhinein festgestellt hat� dass 
die �egeln der journalistischen �orgfalt auch 
online gelten.

02 MÖ��I���EI�E� �E����I��E�  
�E�E��E��

�enn �orbeugen und formlose �nschreiben 
nicht helfen� ist anschließend immer abzuwä-
gen� welche Maßnahmen im konkreten �all 
möglich� aber auch tatsächlich sinnvoll sind. 
�eilweise ist eine gerichtliche �useinander-
setzung� etwa zur �ermeidung von schwere-
ren Imageschäden� unausweichlich. �eilweise 
können Maßnahmen (nur) sinnvolle Ergän-
zung eigener ��-�trategie sein. �esentliche 
�oraussetzung ist jedoch immer die �enntnis 
der rechtlichen �ewertung von �orgängen. 
�udem gilt es� Äußerungen und �andlungen 
möglichst „gerichtsfest“ für einen möglichen 
nachgelagerten �onfliktfall zu machen. �uch 
gilt es� sich gerade als �ommunikationspro-
fi rechtzeitig selbstkritisch zu fragen: �as 
kommt nach der (fruchtlosen) �eschwerde? 
�der: �as passiert bei �ommunikationsver-
weigerung der �egenseite?

�ie strategische Entscheidung� sich wirklich 
mit dem �nwalt zur �ehr zu setzen� fällt 
dabei häufig schwer. �ies gilt umso mehr 
vor dem �intergrund� dass rechtliche �us-
einandersetzungen immer unter dem �isi-
ko stehen� dass man „auf hoher �ee und 
vor �ericht in �ottes �and“ ist. �elbst ein 
gewonnenes �erfahren kann zudem neue 
„schlechte �resse“ nach sich ziehen. �em-
gegenüber darf aber eben auch nicht ver-
gessen werden: Im Internet „versendet“ 
sich nichts mehr. �ie „�asisrecherche“ des 
Journalisten von heute beginnt bei �iki-
pedia und �oogle � endet dort aber auch 
leider oftmals. �alsche �atsachen werden 
zudem in den �ugen vieler Journalisten zur 
�ahrheit� wenn sie (im Internet) unwider-
sprochen bleiben. Im schlimmsten �all führt 
dieses zu einem medialen �eufelskreis sich 
selbst bestätigender �orurteile und �alsch-
meldungen. �echtliche Maßnahmen haben 
daher meist dann Erfolg� wenn sie möglichst 
schnell und entschlossen� im �ewusstsein 
aller �onsequenzen und gemeinsam mit 
flankierenden Maßnahmen kommunikativ 
ergriffen werden.

Die Verbreitung einer Meldung verhin-
dern

Meistens geht es in der �raxis darum� die 
erstmalige oder zumindest weitere �er-
breitung einer schädlichen Mitteilung in 
der Öffentlichkeit zu unterbinden. �ie wei-
testgehende prozessuale Möglichkeit ist 
dabei die Erwirkung einer vorbeugenden 
�nterlassungsverfügung bei �ericht. Ein 
solcher �ntrag erfordert jedoch sehr kon-
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krete �laubhaftmachung� und damit auch 
ganz konkrete �enntnis von der geplanten 
rechtswidrigen �eröffentlichung. �esent-
lich ist dabei� dass zudem ein erheblicher 
�chaden für den �etroffenen drohen muss. 
�ls unsachlich empfundene �ragen� frag-
würdige �echerchen und offensichtliches 
Ignorieren der eigenen �ositionen reicht 
dafür in aller �egel nicht aus. �ätze eines 
(�nline-) Journalisten wie z.�. „ist mir doch 
egal� was ihr �hef tatsächlich gesagt hat� 
ich schreibe das jedenfalls so“ können da-
gegen durchaus ausreichen� um einen �ich-
ter auch innerhalb weniger �tunden davon 
zu überzeugen� dass es einer gerichtlichen 
�erfügung bedarf� um eine rechtswidrige 
�eröffentlichung zu verhindern. �ur not-
wendigen �laubhaftmachung würde in 
diesem �eispiel schon die eidesstattliche 
�ersicherung des �ressesprechers über den 
Inhalt des �esprächs ausreichen.

�rundsätzlich gilt dabei: Im Internet sind� 
soweit sich deutsche �erichte für zuständig 
erachten� unwahre �atsachenbehauptungen 
und �eleidigungen genauso wenig erlaubt 
wie etwa in einer �ageszeitung. �ie �utoren 
und die �erbreiter können auf �nterlassen 
und ggf. sogar �chadenersatz in �nspruch 
genommen werden� wenn sie die �ersön-
lichkeitsrechte der �etroffenen gem. �rt. 2 
�bs. 1� �rt. 1 �bs. 1 �� verletzen. �as �er-
sönlichkeitsrecht schützt grundsätzlich auch 
�nternehmen. �er �nterlassungsanspruch 
wegen �ersönlichkeitsrechtsverletzungen 
wie der �erletzung des �echts auf informa-
tionelle �elbstbestimmung oder des �echts 
am eigenen �ild ist jedoch ein höchstper-

sönlicher �nspruch und kann daher nur von 
dem unmittelbar betroffenen Menschen 
selbst geltend gemacht werden. �nterlas-
sungsansprüche sind daneben auch aus an-
deren �echtsgründen möglich: z.�. infolge 
der �erletzung von �rheberrechten� Mar-
kenrechten� �ettbewerbsrechten oder ver-
traglichen �ereinbarungen. �ie allgemeine 
�oraussetzung ist immer die �erletzung ei-
nes geschützten �echtsguts und die �efahr 
der Erstbegehung oder �iederholung.

�ie �orm der �eltendmachung erfolgt ent-
weder im normalen �lageverfahren oder 
häufiger im einstweiligen �erfügungsverfah-
ren. �em �ang zum �ericht geht zumeist 
eine �bmahnung voraus. �iese enthält die 
�ufforderung� eine strafbewehrte �nterlas-
sungserklärung abzugeben� die die �ieder-
holungsgefahr beseitigt.

Im �ahmen der eigentlichen �rüfung� ob eine 
öffentliche �erichterstattung zulässig ist oder 
nicht� erfolgt stets eine �bwägung dahinge-
hend� ob das �chutzinteresse der �erson oder 
�rganisation� über die erkennbar berichtet 
wird� das Interesse des �erichtenden an der 
�eröffentlichung überwiegt oder nicht. �ie 
�echtsprechung hat dabei �allgruppen aus-
gearbeitet� in denen von einem �berwiegen 
des �chutzinteresses auszugehen ist. �ieses 
ist anhand des jeweiligen konkreten Einzel-
falles juristisch zu überprüfen. Eine �ericht-
erstattung fällt aber regelmäßig unter keine 
dieser �allgruppen� wenn sie 

a) wahrheitsgemäß ist
b) keine �chmähkritik darstellt

c) nicht die �rivatsphäre des �lägers betrifft
d) keine �rangerwirkung entfaltet.

�uch der �etreiber einer �acebook- oder 
Internetseite haftet für fremde Inhalte � ins-
besondere �utzerkommentare � verschul-
densunabhängig als �törer � aber erst� wenn 
er nach �enntnis von einem �echtsverstoß 
nicht tätig wird und die rechtsverletzenden 
Inhalte weiterhin verbreitet. Er ist dagegen  
z.�. gem. § 10 �elemediengesetz (�M�) privi-
legiert� wenn er nach „In-�enntnis-�etzung“ 
unverzüglich reagiert und den rechtswidrigen 
Inhalt „unverzüglich“ entfernt oder sperrt.

Im �rundsatz gilt: �ie �erbreitung einer fal-
schen und zugleich ehrenrührigen �atsache 
in (sozialen) Medien ist niemals vom �echt 
der Meinungsfreiheit gedeckt! �olches hat 
schlicht zu unterbleiben. �aher erübrigen 
sich eigentlich die meisten �iskussionen� 
wie sie dazu im Internet in �oren und �logs 
täglich geführt werden. �uch besteht kein 
�wang des �etroffenen� sich mit dem �rhe-
ber oder �erbreiter auf eine �iskussion ein-
zulassen� ob die �ntersagung einer rechts-
widrigen Äußerung etwa „�ensur“ wäre. 
Insbesondere der �erweis auf angeblich 
in den ��� oder anderen �ändern weitge-
hende �echte� ein �nternehmen oder eine 
�erson verleumden zu dürfen� hält einer 
�berprüfung nicht stand. �er �egriff „�ree-
dom of �peech“ bedeutet auch dort nicht 
„über jeden sagen dürfen� was immer man 
will“. �öchstens gegenüber politischen �or-
gängen und staatlichen �mtsträgern sind 
die �renzen in diesen �echtsräumen weiter 
gezogen.
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Berufung auf die Pressefreiheit

�erade wenn �nline �erdächtigungen ver-
breitet werden� will man sich von �eiten des 
�erbreiters auf das sog. „�resseprivileg“ be-
rufen. In der �at gilt dieses § 54 ��t� auch 
für „journalistisch-redaktionelle �elemedi-
en“. �as aber beinhaltet die �eachtung der 
presserechtlichen �orgfaltspflichten. �iese 
bestehen insbesondere im �inblick auf die 
�ahrheit� �ichtigkeit und �ollständigkeit 
der �erichterstattung (z.�. sorgfältige �e-
cherche� �berprüfen von Quellen bei �ber-
nahme fremder Meldungen). �rundsätz-
lich gilt dabei ein strenger Maßstab. Eine 
�uslegungshilfe bieten die publizistischen 
�rundsätze (�ressekodex) des �eutschen 
�resserats; in �ällen von ��-�eröffentlichun-
gen auch der �ommunikationskodex des 
�eutschen �ats für �ublic �elations.

Je schwerer beispielsweise ein geäußerter 
�erdacht wiegt� umso größere �nforde-
rungen gelten auch bezüglich der �orgfalt. 
�abei ist jeweils im Einzelfall zwischen den 
betroffenen �rundrechten abzuwägen. Ei-
ne gründliche �echerche und die �ewähr-
leistung der �ollständigkeit der Informatio-
nen sind mindestens nötig. �eispielsweise 
müssen bei einem �ericht über eine �traftat 
auch entlastende �inweise genannt wer-
den. �icht erlaubt ist es� durch �eglassun-
gen eine �timmung zu schüren. �udem ist 
stets eine objektive� angemessene �ort-
wahl gefragt� statt reißerischer oder wirk-
lichkeitsverzerrender �ormulierungen. In-
formationen� die �nline veröffentlicht wer-
den� sind vom �nbieter auf Inhalt� �erkunft 

und ihren �ahrheitsgehalt zu überprüfen. 
�er Inhalt einer �eportage und der dazu-
gehörige �ommentar sind grundsätzlich zu 
trennen und Meinungsumfragen müssen 
repräsentativen Maßstäben genügen� wenn 
sie als solche präsentiert werden. 

�ie �usnahmen von der �achprüfungs-
pflicht von �erdächtigungen stellt etwa das 
„�aienprivileg“ dar: �resseberichte dürfen 
von �aien grundsätzlich ungeprüft übernom-
men werden und sowohl weiterverbreitet� 
als auch zur �rundlage von Meinungsäuße-
rungen gemacht werden. �ach dem „�gen-
turprivileg“ dürfen Journalisten unter �ah-
rung ihrer journalistischen �orgfaltspflich-
ten� Meldungen der als seriös anerkannten 
�achrichtenagenturen (beispielsweise der 
���) ohne weitere (�ach-)�echerche ihres 
Inhalts verwerten. �chließlich gilt auch das 
„�ehördenprivileg“� wonach Informatio-
nen von öffentlichen �tellen einen �ertrau-
ensbonus genießen und ohne zusätzliche 
�echerche verbreitet werden dürfen� auch 
wenn sie sich als falsch herausstellen.

Vorsicht vor dem „Streisand-Effekt“

�ls �treisand-Effekt wird bezeichnet� wenn 
durch den �ersuch� eine Information zu 
unterdrücken� genau das �egenteil erreicht 
wird. �einen �amen verdankt dieser „Effekt“ 
der �chauspielerin �arbra �treisand� die einen 
�otografen und seine �ebsite verklagte� weil 
eine �uftaufnahme ihres �auses zwischen 
12.000 anderen �otos von der �üste �alifor-
niens zu finden war. Mit dieser anwaltlichen 
�ufforderung stellte sie aber erst die �erbin-

dung zwischen sich und dem abgebildeten 
�ebäude her. In der �olge breitete sich das 
�oto im �chneeballsystem im Internet aus. 
�oweit �orgänge bereits in der relevanten 
�ielgruppe allgemein bekannt sind� droht der 
�treisand-Effekt dagegen nicht. �gfs. kann 
ein „�hitstorm“ aufleben� wenn rechtliches 
�orgehen nicht hinreichend kommuniziert 
und begründet wird. �enn: �er �ersuch� im 
Internet und in sozialen Medien bestimmte 
Informationen zu entfernen� kann durch die 
starke �ernetzung dazu führen� dass diese 
noch stärker verbreitet werden� etwa durch 
�ernetzung bei �eblogs� �erlinkung über 
�rackbacks� ���-�eeds� hohes �anking in 
�uchmaschinen� �erbreitung über �witter� 
Mailinglisten usw. �aher gilt: �iese sind bei 
anwaltlichem �orgehen mit einzubeziehen. 

Verbot der Verbreitung bereits unter-
sagter Inhalte

�oweit einem �rsprungsmedium die (wei-
tere) �erbreitung des �eitrages untersagt 
wurde� kann dieses (meist problemlos) auch 
anderen �lattformen gegenüber� insbeson-
dere bei �oogle� You�ube� �logs und �oren� 
durchgesetzt werden. Im �all von offen-
sichtlich rechtswidrigen Inhalten kann dies 
auch ohne gerichtliche Entscheidung ver-
langt werden. �uch bei „freiwilliger“ �bga-
be einer entsprechenden außergerichtlichen 
�nterlassungs- und �erpflichtungserklärung 
ist der �nterlassungsschuldner im �ahmen 
seiner �erpflichtung zur �olgenbeseitigung 
verpflichtet� von ihm selbst hervorgerufe-
ne �erbreitungen im �ahmen seiner Mög-
lichkeiten zu unterbinden � beispielsweise 
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durch �öschungsanträge gegenüber �uch-
maschinen.

�oweit lediglich fremde Inhalte verbreitet 
werden und keine konkrete �enntnis von 
der �echtsverletzung vorlag� kann der (an-
waltliche) �ufwand hierfür jedoch gegen-
über �ritten� die fremde Inhalte lediglich 
weiterverbreiten� nicht liquidiert werden. 
�prich: �as �rivileg in § 10 �M� führt im 
schlimmsten �alle zu einer „�ektorierungs-
pflicht“ des �etroffenen. �ieser muss also 
auf eigene �osten regelmäßig bspw. ein �o-
rum daraufhin kontrollieren� ob dort erneut 
rechtswidrige Eintragungen vorgenommen 
wurden. �ieses muss er dann jeweils kon-
kret� also mit direktem �ink bzw. eindeutiger 
�undstelle und �egründung� dem �etreiber 
zur �öschung melden. �us �icht der �etrof-
fenen kommt erschwerend hinzu� dass der 
�undesgerichtshof in seinem „�logspot“- 
�rteil (���� �rteil v. 25.10.2011� �z. �I 
�� 93/10) weitere Einschränkungen der 
�öschungsverpflichtungen jedenfalls eines 
�ost-�roviders gegenüber Inhalten �rit-
ter konstatiert hat. �bwohl nicht passend� 
wird seither versucht� dieses �rteil auf alle 
anderen �allkonstellationen zu übertragen� 
um sich eigenen redaktionellen �ufwand zu 
ersparen.

In allen eigenen �ngeboten� besonders bei 
�acebook� You�ube & �o. ist daher die �e-
achtung einer „�ocial Media �haring �olicy“ 
ratsam� wie hier abgebildet (�bb. 1)� um das 
�bmahnrisiko zu senken (zit. nach �r. �ars-
ten �lbricht� www.rechtzweinull.de). �ei 
der �utzung sog. „�tock �hotos“ ist zudem 

ganz genau auf die �eschäftsbedingungen 
zu achten. �erbieten diese bspw. das �echt 
zur „�nterlizensierung“� dürfen die �otos 
nicht auf �acebook gepostet werden� weil 
sich diese �lattform ein solches �echt ein-
räumen lässt. Ist nicht klar� ob die �bgebil-
deten auch mit kommerzieller �erbung ein-
verstanden sind sollte man von dem �tock-
�nbieter besser ganz die �inger lassen.    

03 EI������ ��� �E����E �E�ME�

Imagepflege im �orfeld einer �rise sorgt für 
offenere �hren für die �rgumente des �n-
ternehmens während einer nachfolgenden 
�rise� schützt aber nicht vor Image-�erlus-
ten. �abei gilt: Eigene ��-Maßnahmen sind 
unerlässlich� gerade gegenüber ungerecht-
fertigten �ngriffen im Internet. �ichtig sind 
die Multiplikatoren-�ommunikation sowie 
politische �ommunikation. Intensiv sollten 
die Möglichkeiten der Erwirkung einer �e-
gendarstellung� einer �ichtigstellung oder 
eines �iderrufs diskutiert werden.

Mitarbeiter-Kommunikation

In der �rise eines �nternehmens sind die ei-
genen Mitarbeiter die wichtigsten �ürspre-
cher. �ufschädigungen im �eb 2.0 stellen 
sie sich häufig spontan entgegen und ver-
teidigen die eigene �rbeit gegen �ritik und 
�ngriffe von außen. �enn sie dabei jedoch 
übers �iel hinausschießen� wenn also Mit-
arbeiter im (tatsächlichen oder vermeint-
lichen) �uftrag von �nternehmen z.�. auf 
�acebook gegen �onkurrenten hetzen oder 

das eigene �nternehmen bewerben� kann 
das neben schlechter �� auch nicht uner-
hebliche �chadensersatzforderungen nach 
sich ziehen. Äußerungen von Mitarbeitern 
eines �nternehmens können �ettbewerbs-
handlungen im �inne von § 2 �bs. 1 �r. 1 
��� darstellen� z.�. wenn der Mitarbeiter 
mit seinen Äußerungen sein eigenes �nter-
nehmen durch ein bestimmtes �erhalten 
fördern will.

�as �nternehmen muss sich solche Äuße-
rungen allerdings nur zurechnen lassen� 
wenn die Einträge „betriebsbezogen“ i.�. 
des § 8 �bs. 2 ��� erfolgen. �ies ist nicht 
der �all� wenn der Mitarbeiter die Äußerun-
gen ohne �eranlassung des �nternehmers 
vorgenommen hat (vgl. ��� �amm� �. v. 
23.10.2007� �z. 4 � 87/07). �ierfür aber 
ist das �nternehmen ggfs. beweispflichtig. 
Erleichterung bringen dabei klare �ienst-
anweisungen (z.�. in �orm verbindlicher 
�ocial-Media-�uidelines). Ein „�erstecken“ 
hinter Mitarbeitern gelingt dagegen meist 
nicht. �ritische �erichterstattung über 
�onkurrenten ist zudem grundsätzlich nur 
im �ahmen des § 4 �bs. 8 ��� zulässig� 
d.h. nur erweislich wahre �atsachen dürfen 
mitgeteilt werden und sofern es sich um 
vertrauliche Informationen handelt� dann 
nur� wenn es dafür ein berechtigtes Inter-
esse gibt. �ie unerlaubte �eitergabe von 
�eschäfts- und �etriebsgeheimnissen kann 
auch strafrechtliche �onsequenzen haben 
kann (§ 17 ���). Insbesondere das �or-
liegen vertraglicher �eziehungen oder gar 
�on-�isclosure-�greements kann zudem 
zu besonderer �orgfalt in der �ommunika-
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EMPFEHLUNG ERLÄUTERUNG

Hohes Abmahnrisiko

•  keine Veröffentlichung fremder 
Fotos ohne Zustimmung des Recht-
einhabers (auch Vorschaubilder)

Soweit nicht ausdrücklich als „rechtefrei“ gekennzeichnet, sind selbst Schnappschüsse  
urheberrechtlich geschützt. Unter welchen Voraussetzungen das „Teilen” auf Facebook  
& Co. einen Urheberrechtsverstoß darstellt ist noch nicht gerichtlich entschieden. 

•  keine Veröffentlichung oder Wei-
terverbreitung anderer urheber-
rechtlich geschützter Werke ohne 
Zustimmung

Auch Texte, Audio- und Videoinhalte können unter bestimmten Voraussetzungen  
(§ 2 UrhG) urheberrechtlich geschützt sein. Deren Veröffentlichung und Verbreitung kann 
gegen die Rechte des Urhebers verstoßen.

•  keine Veröffentlichung eigener 
Fotos mit erkennbaren Personen 
ohne deren Zustimmung

Aufgrund des Rechtes am eigenen Bild (§ 22 Kunsturhebergesetz) dürfen Personen im 
Internet grundsätzlich nur mit deren Zustimmung oder bei Vorliegen der Ausnahmen des  
§ 23 Kunsturhebergesetz abgebildet werden.

•  keine Äußerung oder Verbreitung 
rechtswidriger Aussagen (Beleidi-
gungen, Schmähkritik u. ä.)

Wer unwahre Tatsachen, Beleidigungen oder andere Rechtsverletzungen (weiter-) ver-
breitet, kann auf Unterlassung und unter Umständen auch Schadenersatz in Anspruch 
genommen werden.

Geringeres Risiko

•  Inhalte von Seiten mit Empfehlungs-
buttons teilen

Das Teilen von urheberrechtlich geschützten Inhalten mit Zustimmung des Rechteinha-
bers ist in der Regel rechtmäßig. Derjenige, der Sharing-Buttons auf seine Webseite setzt, 
dürfte sich rechtsmissbräuchlich verhalten, wenn er danach Urheberrechtsverletzungen 
geltend machen würde. 

•  Beschränkung der Privatsphäre- 
einstellungen

Der immer wieder geäußerte Tipp, die Privatsphäreeinstellungen auf den eigenen Be-
kannten- und Freundeskreis zu beschränken, verhindert zwar keine (Urheber-)Rechtsver-
letzungen, mindert aber natürlich rein faktisch das Entdeckungsrisiko erheblich.

•  nur Inhalte aus „ausländischen” 
Quellen teilen

In den USA legitimiert die sogenannte „Fair-Use“-Regel in vielen Fällen das Teilen über 
Social Media. Wer nur Inhalte aus entsprechenden Rechtsordnungen „teilt“, mindert 
damit das rechtliche Risiko.

Kein Risiko

•  Vorschaubild vor Veröffentlichung 
entfernen

Das sogenannte Vorschaubild lässt sich in der Regel durch „Wegklicken“ (Funktion (x)) 
entfernen. Der verbleibende Link ist urheberrechtlich unproblematisch. Damit können 
urheberrechtliche Risiken für Vorschaubilder also beseitigt werden.

•  Beachtung des Zitatrechts  
(§ 51 UrhG)

Urheberrechtlich geschützte Inhalte dürfen in den Grenzen des Zitatrechts (§51 UrhG) in 
beschränktem Umfang auch ohne Zustimmung veröffentlicht werden (mehr dazu unter 
www.kurzlink.de/sharing).

•  Nur Inhalte übernehmen, die  
keine Haftungsgefahr bergen

Soweit das Teilen rechtlich bedenklicher Inhalte vermieden wird, besteht grundsätzlich 
kein rechtliches Risiko.

•  Löschen fremder Inhalte/Kommen-
tare nach Kenntnisnahme von einem 
(potentiellen) Rechtsverstoß

Nach eindeutiger Rechtsprechung können Betreiber von Social Media Präsenzen (z.B. Fa-
cebook-Auftritt) für Rechtsverletzungen durch fremde, also von Dritten gepostete, Inhalte 
und Kommentare nur verantwortlich gemacht werden, wenn sie diese nicht nach (nach-
weislicher) Kenntnisnahme von dem jeweiligen Rechtsverstoß unverzüglich entfernen.

Quelle: �r. �arsten �lbricht
www.rechtzweinull.de

Social Media Sharing Policy Abb. 1
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tion verpflichten und bei �ichtbeachtung 
durch den Mitarbeiter auch in einem priva-
ten �ahmen den �rbeitgeber treffen.

Vorsicht vor unlauterer Werbung und 
sonstigen Verstößen gegen das Wett-
bewerbsrecht

�o fängt �� an und wo hört Journalismus 
auf? In der �echtsprechung wird zwischen 
werbenden �ussagen in �erbeanzeigen 
und solchen in �ressemitteilungen eines �n-
ternehmens nicht differenziert. �resseveröf-
fentlichungen sind in aller �egel „�andeln 
im geschäftlichen �erkehr“. �afür gelten 
die allgemeinen wettbewerbsrechtlichen 
�rundsätze zur unlauteren �erbung. �em-
nach sind auch im �ahmen von �ressemit-
teilungen eines �nternehmens die §§ 3 ff. 
��� zu beachten. E-Mail-�ewsletter und 
�ressemitteilungen können also auch ���M 
sein. �nzulässig sind insbesondere auch die 
�erunglimpfung von �ettbewerbern (§ 4 
�r. 7 ���)� unwahre �atsachenbehauptun-
gen in �ezug auf �aren� �ienstleistungen 
oder das �nternehmen eines �ettbewer-
bers (§ 4 �r. 8 ���)� irreführende �ngaben 
über die Qualität und �wecktauglichkeit der 
eigenen �aren bzw. �ienstleistungen (§ 
5 �r. 1 ���)� irreführende �ngaben über 
die geschäftlichen �erhältnisse des eigenen 
�nternehmens („�pitzenstellung“� § 5 �r. 3 
���). �uch die öffentliche �ufforderung 
zumindest an eine größere �ersonengrup-
pe� mit bestimmten �nternehmen künftig 
keine �eschäfte mehr zu machen� stellt ei-
nen unzulässigen Eingriff in das �echt der 
�nternehmen dar� soweit ein solcher �ufruf 

nicht durch das �rundrecht der Meinungs-
freiheit gedeckt ist. �erechtfertigt kann er 
sein� wenn der �utor nicht aus eigensüch-
tigen Motiven handelt� sondern es ihm um 
Meinungsbildung geht� er sich auf die �ber-
zeugungskraft von �rgumenten beschränkt 
und den �ngesprochenen die Möglichkeit 
lässt� ihre Entscheidung in voller innerer �rei-
heit zu treffen und der Einsatz des Mittels� 
zu dem aufgerufen wird� zur �ielerreichung 
gerechtfertigt ist. �oykottaufrufe zwischen 
�ettbewerbern werden somit kaum zu 
rechtfertigen sein.

Anspruch auf Gegendarstellung, Wider-
ruf oder Richtigstellung

�ei �ettbewerbsverletzungen� aber auch 
�erletzungen des allgemeinen �ersönlich-
keitsrechts durch eine �eröffentlichung� 
insbesondere �erletzung des �nspruchs 
auf �elbstbestimmung über das eigene Er-
scheinungsbild durch das �nterschieben 
von �ehauptungen� reicht das �nterlassen 
oftmals nicht aus. �ur �eseitigung der fort-
wirkenden �eeinträchtigung ist ein �iderruf 
der behaupteten �nwahrheiten erforderlich 
oder kann ein anderweitiger �nspruch auf 
�ichtigstellung bestehen. �ie �eeinträchti-
gung entfällt jedenfalls nicht bereits durch 
die �eröffentlichung einer �egendarstel-
lung� denn die �egendarstellung erfüllt nur 
eine begrenzte �chutzfunktion� deren �weck 
darin besteht� den �erletzten ohne �rüfung 
der �ahrheit seiner Äußerungen selbst zu 
�ort kommen zu lassen. Insgesamt erwei-
sen sich in der �raxis sowohl �iderruf und 
�ichtigstellung als auch die �egendarstel-

lung nur als ergänzende Instrumente neben 
dem �nspruch auf �nterlassung als sinn-
voll. �erade das �egendarstellungsbegeh-
ren kann sich zudem wegen seiner schein-
baren Einfachheit� aber tatsächlichen und 
rechtlichen �omplexität� schnell als ein sehr 
sperriges und unter �mständen auch teures 
juristisches Instrument erweisen. �enn ge-
gendarstellungsfähig sind allein „�atsachen“ 
und diese von „Meinungsfreiheit“ abzu-
grenzen erweist sich in der �raxis als häufig 
nicht ganz trivial. �amit aber eröffnet man 
besonders �edaktionen� die regelmäßig 
pauschal das �egendarstellungsbegehren 
als unberechtigt zurückweisen� ein weiteres 
„�chlachtfeld“.

04 ��� �I�I���E �E��E��E�  
�E�Ö��E��

�as Internet vergisst � aber eben meist 
nichts von allein. �as digitale �ergessen 
kann nur durch die �eltendmachung von 
�eseitigungs- und �öschungsansprüchen 
befördert werden. 

�b ein solcher �nspruch besteht� dafür sind 
insbesondere die �aftungsregelungen im 
�nline-�ereich maßgebend. „�iensteanbie-
ter“ im �inne des �elemediengesetzes� also 
beispielsweise �oren- oder �logbetreiber� 
genießen dabei eine gewisse �rivilegierung: 
�ie sind zwar fraglos für eigene Inhalte ver-
antwortlich (§ 7 �bs.1 �M�)� nicht aber 
verpflichtet� die von ihnen übermittelten 
oder gespeicherten Informationen zu über-
wachen oder nach �mständen zu forschen� 
die auf eine rechtswidrige �ätigkeit hinwei-
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sen (§ 7 �bs. 2 �M�). Erst ab �enntnis der 
�echtswidrigkeit ihrer jeweiligen Inhalte 
trifft sie eine unverzügliche �perr- oder �ö-
schungsverpflichtung (§ 10 �M�). �er also 
in einem �orum persönlichkeitsrechtlich re-
levante �ommentare eines anonymen �rit-
ten entdeckt� sollte sich zunächst an den im 
Impressum genannten �iensteanbieter wen-
den und diesen in �enntnis setzen. Erst ab 
�enntnis haftet dann auch dieser �eitenbe-
treiber� wenn er rechtswidrige Einträge on-
line lässt (sog. �törerhaftung; vgl. z.�. ��� 
�amburg� �. v. 22.08.2006� �z. 7 � 50/06).

�m die �urchsetzbarkeit solcher �nsprüche 
zu gewährleiten� unterfallen alle �etreiber 
von �oren und auch gewerblicher oder jour-
nalistischer �ebseiten regelmäßig der Im-
pressums- bzw. Informationspflicht gem. § 5 
�M� bzw. § 55 ��t�. �ient nämlich ein „�e-
lemedium“ nicht lediglich persönlichen oder 
familiären �wecken� müssen �ame und �n-
schrift „leicht erkennbar� unmittelbar erreich-
bar und ständig verfügbar” vorgehalten wer-
den. Im �alle von geschäftsmäßigem �andeln 
kommen noch weitere Informationspflichten 
hinzu� etwa �ennung der �echtsform und 
eines �ertretungsberechtigten (§ 5 �bs. 1 �r. 
1 �M�). Journalistisch-redaktionell gestaltete 
�elemedien müssen einen �erantwortlichen 
benennen (§ 55 �bs. 2 ��t�).

�logs� �acebook� �witter usw. fallen unter 
den �egriff der �elemedien. �och �orsicht: 
�uch eigene �nterseiten� z.�. bei Ebay� 
sind oft alles andere als „lediglich persön-
lich oder familiär“ und können damit nach 
�uffassung einiger �erichte Impressums-

pflichten auslösen (vgl. z.�. �� �rankfurt� 
�rt. v. 06.03.2007� �z. 6 � 115/06) � für 
alle beruflich genutzten �ccounts� auch 
auf �witter oder �acebook� gilt daher die 
�flicht� mindestens auf das existierende 
Impressum der �irmenwebsite zu verlinken� 
um als �etreiber eines „Microblogs“ seinen 
�flichten zu genügen. 

05 (����YME) �E���EI�E�  
I�E��I�I�IE�E�

�echtsverletzungen finden im Internet häu-
fig im �chutze der �nonymität oder �seu-
donymität statt. �bwehransprüche direkt 
gegen den �erletzer scheiden daher meist 
aus. �udem wird der �erletzer durch daten-
schutzrechtliche �egelungen vor der �reis-
gabe seiner Identität geschützt. �ur �esei-
tigung einer �echtsverletzung kann sich der 
�etroffene meist nur an den „Intermediär“ 
halten. �ieser haftet (beschränkt) neben 
dem �echtsverletzer. �ie �aftungsfragen 
sind inzwischen weitgehend geklärt und 
richten sich nach den bereits genannten �o-
raussetzungen der �törer- und �roviderhaf-
tung (§§ 7-10 �M�). �ie �egeln gelten für 
�ivilrecht� �trafrecht und Öffentliches �echt 
gleichermaßen. �nbieter von Mediendiens-
ten treffen darüber hinaus weitergehende 
�flichten gem. §§ 54 ff.� die im Ergebnis 
den presserechtlichen �erpflichtungen der 
�ffline-Medien gleichen.

�nders als beim �nbieter einer �eite ist �ut-
zeranonymität beim �etrieb von �oren und 
�logs nicht nur zulässig� sondern vom �e-
setzgeber ausdrücklich erwünscht (vgl. §13 

�bs. 6 �M�). �ewertungsportale im Inter-
net� bei denen für natürliche �ersonen �o-
ten oder �ewertungen vergeben werden� 
sind grundsätzlich auch dann mit den �er-
sönlichkeitsrechten der �ewerteten verein-
bar� wenn die �oten anonym vergeben wer-
den (vgl. z.�. ���� �rteil vom 23.06.2009 
�z. �I �� 196/08� „spickmich.de“)

Blogs und Datenschutz

Im �rundsatz gilt: �elbst �logger sind �ien-
steanbieter gem. § 12 �M� und verantwort-
liche �telle i.�.v. § 3 �bs. 7 ����. �ie treffen 
damit bestimmte �flichten� insbesondere in 
�inblick auf den �atenschutz. �ies trifft erst 
recht auf �irmenseiten zu. Ein nach wie vor 
ungelöstes� aber sehr praxisrelevantes �ro-
blem� ist die �erwendung von I�-�dressen 
der �esucher von Internetseiten durch den 
�eitenbetreiber oder �ritte. �eutlich wird 
dieses bei �nalysetools wie �oogle �na-
lytics. �oogle �nalytics ist ein �ienst� mit 
dem eigentlich „nur“ statistische Erhebun-
gen über die �esucher einer �ebseite er-
stellt werden können. �ies geschieht unter 
�utzung der I�-�dressen und �ookies dieser 
�esucher. �ersönliche �aten des �utzers wie 
�ame oder �nschrift werden jedoch nicht 
erhoben. �och soll nach �nsicht der �a-
tenschutzaufsicht schon die I�-�dresse wie 
ein personenbezogenes �atum behandelt 
werden. �rgument: �ie I�-�dresse� selbst 
wenn sie bei Einwahl eines �utzers in das 
Internet vom �ccess-�rovider immer wieder 
neu vergeben wird� lässt eine nachträgliche 
�uordnung zu einem �eilnehmeranschluss 
und seinem Inhaber zumindest theoretisch 
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zu. �iese „�ersonenbeziehbarkeit“ soll be-
reits ausreichen� um die �nwendung des 
�undesdatenschutzgesetzes (����) zu er-
öffnen. Es empfiehlt sich daher unbedingt

1. auf dem eigenen �log im �ahmen einer 
�atenschutzerklärung mitzuteilen� dass 
z.�. �oogle �nalytics auf der �eite �er-
wendung findet und 

2. bei www.google.com eine I�-Maskie-
rungs-�unktion für �oogle �nalytics 
herunterzuladen� zu aktivieren und die 
dort enthaltenen weiteren �inweise zu 
beachten. �adurch werden die I�-�dres-
sen nur noch teilweise gespeichert bzw. 
genutzt. �ie Einstufung als personenbe-
zogene �aten dürfte entfallen� weil damit 
die I�-�dressen nicht mehr eineindeutig 
einem �nschlussinhaber zugeordnet wer-
den kann. �uch gibt es die Möglichkeit 
eines �dd-on �uttons� durch den die je-
weiligen �eitennutzer �oogle �nalytics in 
�ezug auf ihre �aten die �eiterreichung 
an �oogle ganz unterbinden können.

�orsicht ist auch geboten bei der �erwen-
dung des von �acebook angebotenen „�i-
ke-�uttons“ in eigenen Internetseiten. �ri-
tiker befürchten� dass �acebook damit ein 
�rofil aller �utzer anlegen könnte� welche 
�eiten sie wann besucht haben. Im Ergebnis 
heißt dies nichts anderes� als dass massen-
haft �erkehrsdaten direkt an �acebook ge-
schickt werden� was ein �erstoß gegen das 
���� sei könnte� wenn keine ausdrückliche 
Einwilligung der �utzer vorliegt. �ies setzt 
aber voraus� dass die �ser wissen� worin sie 
eigentlich einwilligen. �as aber wäre� so 

die �ritiker� bei �acebook als �nternehmen� 
das sich der �ontrolle der deutschen �aten-
schutzbehörden entziehe� kaum möglich. 
Egal wie man selbst dazu steht: Ein �ö-
sungsweg liegt hier in einer als open sour-
ce erhältlichen �ariante� in der zunächst 
die Einwilligung des �utzers eingeholt und 
dann die �atenübermittlung über den „�i-
ke-�utton“ ausgelöst wird � und nicht etwa 
bereits beim bloßen �esuch der �eite.

Ähnliche �robleme ergeben sich schließlich 
mit �lick auf den Einsatz von sog. „�ookies“. 
�chon seit dem 25. Mai 2011 schreibt die 
E� ein einheitliches Europäisches �ezept für 
�ookies vor. �ie �msetzung der �ichtlinie 
2009/136/E� über den �chutz personenbe-
zogener �aten in der elektronischen �om-
munikation (auch „�ookie �ichtlinie“ oder 
„E-�rivacy �ichtlinie“) in nationales �echt 
ist in vielen �ändern aber noch nicht erfolgt 
� auch nicht in �eutschland. �a die �echts-
lage in Europa alles andere als einheitlich ist 
und einige behördliche �atenschutzbeauf-
tragte die unmittelbare �nwendbarkeit der 
�ichtlinie unterstellen� sollten �nternehmen 
mit �itz in einem E�-�and dem strengsten 
�chutzstandard folgen und die �utzer ihrer 
�ebsite vor dem �etzen eines �ookies um 
Einwilligung bitten. 

Bewertungsportale

�ei sog. „�ewertungsportalen“ kollidiert 
das �echt auf freie Meinungsäußerung oft 
mit dem allgemeinen �ersönlichkeitsrecht 
und dem �atenschutz. �ie �ulässigkeit der 
�ewertung richtet sich nach dem Inhalt: 

�andelt es sich um eine �atsachenbehaup-
tung oder ein �erturteil? �erturteile als 
�ewertungen der �utzer sind grundsätz-
lich zulässig soweit sie keine �chmähkritik 
enthalten. �ahre �atsachenbehauptungen 
sind zulässig soweit sie nicht in �abuberei-
che eingreifen (z.�. Intimsphäre) oder eine 
�rangerwirkung entfalten. �azu kommt: 
�uch �erturteile und Meinungsäußerun-
gen unterliegen dem ����! �ie �peiche-
rung und �bermittlung ist aber unter den 
engen �oraussetzungen des § 29 ���� 
dennoch zulässig.

�er �onflikt der Meinungsfreiheit versus 
dem �edürfnis nach (�aten-)�chutz der be-
werteten �ersonen� ist mit Mitteln des �a-
tenschutzrechts nicht lösbar. Ein �nspruch 
auf �öschung kann sich allein nur wegen 
einer �erletzung von �ersönlichkeitsrechten 
oder anderer �chutzrechte ergeben. Insbe-
sondere sind „�reitexte“ bei �ewertungen 
problematisch (�sp.: �oliday�heck). �er-
den diese redaktionell überprüft� hat der 
�etreiber von ihnen �enntnis und haftet in 
gleichem Maße� wie er es auch für �eser-
briefe im �ffline-�ereich tun würde. �n-
sonsten nur nachdem er konkret in �enntnis 
gesetzt wurde. 

Auskunftspflichten

�ach § 14 �bs. 2 �M� sind �uskünfte z.�. 
über gespeicherte �estandsdaten der �utzer 
eigener Internet-�ngebote nur in wenigen 
�ällen erlaubt. �a die gesetzliche �erpflich-
tung zur �orratsdatenspeicherung vom 
�undesverfassungsgericht gekippt wurde� 
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sehen die �atenschutzaufsichtsbehörden 
insbesondere die �peicherung von �erbin-
dungsdaten selbst für „technische �we-
cke“ auch nur für sieben �age als erlaubt 
an. �arüber hinaus gilt der �rundsatz der 
„�atenvermeidung“: �aten nur speichern� 
soweit es für den technischen �etrieb und 
die vertragsgemäßen �wecke erforderlich 
ist� darüber hinaus auch nur mit vorheri-
ger Einwilligung. �nd �uskünfte über die 
gespeicherten �aten� außer gegenüber 
dem �etroffenen selbst� nur wenn dieses 
sich ausdrücklich aus einem �esetz ergibt. 
�olche �nsprüche bestehen nur ausnahms-
weise� beispielsweise bei �rheberrechts-
verletzungen. �icht dagegen in �ällen von 
�ersönlichkeitsrechtsverletzungen.

Anonyme Hass-Seiten

Es ist mit geringem �issen und überschau-
barem �ufwand möglich� eine nahezu an-
onyme Internetpräsenz aufzubauen. �eren 
erfolgreiche �ekämpfung verursacht leider 
erheblichen �ufwand. Mögliche �nsatz-
punkte für �egenmaßnahmen sind vor al-
lem falsche �ngaben bei der �egistrierung� 
ein (gerichtliches) �uskunftsersuchen ge-
genüber �nonymisierungsdiensten oder die 
�ontaktaufnahme mit �rovidern. �alls in dem 
�omainnamen selbst eine �chutzrechtsver-
letzung vorliegt� z.�. bei .com-�dressen� 
wäre auch ein �chiedsverfahren von �I�� 
oder I���� (����) möglich. �gfs. haben 
sich �egenmaßnahmen zunächst auf �uf-
findbarkeit (�uchdienste) zu konzentrieren. 
�oogle beispielsweise ist durchaus be-
reit (und auch verpflichtet)� offensichtlich 

rechtswidrige �eiten auf �achfrage aus sei-
ner �refferliste zu entfernen. �leiches gilt für 
problematische �acebook-Einträge.

Wikipedia und die „Wiki-Immunity“

�ikipedia dürfte sicherlich eine der wich-
tigsten und einflussreichsten �lattformen im 
Internet sein. �alsche oder verleumderische 
Einträge in dieser Mitmach-Enzyklopädie 
haben ein ungeheures �chadenspotential. 
�erade weil viele Journalisten von der �ich-
tigkeit der Einträge überzeugt sind� glauben 
sie doch� dass jedermann falsche Einträge 
korrigieren könnte und daher die „�chwar-
mintelligenz“ für ein richtiges Ergebnis sor-
gen würde. �as aber ist nicht der �all: �chon 
lange ist es nur noch einem beschränkten 
�reis von �utzern möglich� ohne weiteres 
�orrekturen oder gar �öschungen der In-
halte vorzunehmen. �ls ein besonderes und 
nach wie vor ungelöstes �roblem stellt sich 
diesen gegenüber das �hänomen der „�i-
ki-Immunity“ dar. �er schon einmal ver-
sucht hat� bestimmte Informationen in der 
deutschsprachigen �ikipedia zu verändern 
und dabei auf �iderstand auch nur eines 
der mehreren hundert �utzer mit �dminist-
ratorenrechten gestoßen ist� der wird schnell 
bemerken� dass die �eilhabe an der �ikipe-
dia nicht so einfach ist� wie man meinen 
möchte: �chnell entspinnen sich langwierige 
�iskussionen über �elevanz oder moralische 
�ichtigkeit � seltener: �echtmäßigkeit � ei-
nes Eintrags. �elbst mit dem „�asta“ anderer 
�dministratoren können diese nicht unbe-
dingt beendet werden. �er �etroffene steht 
dem oft hilflos gegenüber� denn schon die 

für diese �iskussionen einzig relevanten ei-
genen �egeln der �ikipedia sind eine �is-
senschaft für sich. �nd meist bleibt auch 
dann der Eintrag  � zumindest in der �er-
sionsgeschichte des �rtikels �  sichtbar für 
jedermann. �ebatten mit anderen �utoren 
führen oftmals sogar dazu� dass ein Eintrag 
„verschlimmbösert“ wird � offensichtlich 
aus �bsicht� es dem �etroffen „mal richtig 
zu zeigen“. 

�er sich dieser �iskussion als �etroffener 
nicht aussetzen will� dem steht leider kaum 
eine rechtliche �lternative zur �erfügung: 
Ein gerichtliches �orgehen gegen die �erant-
wortlichen � den jeweiligen �utor oder den 
�eitenbetreiber � ist im �alle der �ikipedia 
ausnahmsweise und anders als bei normalen 
�logs oder �oren nur sehr selten erfolgreich.

�om �utor des schädlichen Eintrags ist 
oftmals nur die I�-�dresse bekannt. �er 
�ccess �rovider könnte darüber �inweise 
auf die wahre Identität des �utors geben. 
�as �roblem: �egen den �rovider besteht 
nach deutschem �echt � anders als etwa im 
�all von �rheberrechtsverletzungen (vgl. § 
101 �bs. 2 �rh�) � selbst in �ällen schwe-
rer �ersönlichkeitsrechtsverletzungen kein 
�uskunftsanspruch. �ielmehr dürfte regel-
mäßig das überwiegende �atenschutzin-
teresse den �rovider daran hindern� seine 
�enntnisse an den �etroffenen weiterzuge-
ben. �nd auch die �taatsanwaltschaft wird 
meist mangels öffentlichen Interesses selbst 
in �ällen von strafbaren �eleidigungen oder 
�erleumdungen ihren �uskunftsanspruch 
nach �t�� nicht geltend machen� sondern 
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den �erletzten lediglich auf den �rivatklage-
weg und an den �etreiber der �lattform als 
�erantwortlichen verweisen.

�ur: Einen �etreiber für die deutschspra-
chige �ikipedia gibt es in �eutschland 
nicht! �er in �eutschland ansässige �erein 
�ikimedia �eutschland-�esellschaft zur 
�örderung �reien �issens e. �. (�ikimedia 
e.�.) haftet nach �uffassung der �erichte 
(bspw. �� �amburg �rteil v. 02.07.2009� 
�z. 325 � 321/08 und 26.03.2010� �z. 
325 � 321/08) nicht für rechtswidrige Äu-
ßerungen. �er �rund: �etreiberin von �i-
kipedia ist eine ��-amerikanische gemein-
nützige �esellschaft mit �itz in �alifornien� 
die �ikimedia �oundation� Inc. �er deut-
sche �ikimedia e.�. ist lediglich ein �erein� 
der diese �rganisation von hier aus ideell 
und finanziell unterstützt. Mitbetreiber der 
�ikipedia ist er jedenfalls rechtlich nicht. 
�elbst wenn ein deutsches �ericht dem 
�erletzten einen �nterlassungsanspruch 
zubilligt� wird es dieses nur gegenüber der 
�tiftung in �alifornien tun. �ie �urchset-
zung dieser gerichtlichen �erfügung aber 
wird in den ��� zum �roblem. �enn selbst 
wenn in den ��� die Äußerung ebenfalls 
rechtswidrig ist� muss dort ein zweiter 
�rozess geführt werden� da die deutschen 
�rteile mangels entsprechender zwischen-
staatlicher �ereinbarungen nicht automa-
tisch anerkannt werden. �ieses �erfahren 
richtet sich aber nach den Maßstäben 
amerikanischen �echts. �nd dieses sieht in 
solchen �ällen � anders als in �eutschland 
� nicht den �lattformbetreiber� also die �i-
kimedia �oundation� als verantwortlich an� 

sondern gewährt lediglich einen �nspruch 
auf �uskunft darüber� wer sich hinter einer 
I�-�dresse verbirgt. Eine solche �uskunfts-
verfügung des �erichtes in �alifornien 
aber ist wiederum in �eutschland nicht 
durchsetzbar� weil sie gegen unser �aten-
schutzrecht verstoßen würde. �a �erleum-
dungen in deutscher �prache meist von 
�eilnehmern aus �eutschland begangen 
werden� läuft damit ein gerichtliches �or-
gehen in den ��� ins �eere und dann wäre 
der �ufwand bei ungewissem �usgang so 
erheblich� dass er in den seltensten �ällen 
wirtschaftlich vertretbar sein dürfte.

�as heißt dies für �ressesprecher und den 
�mgang mit �ikipedia? Ein �ikipedia-Ein-
trag ist keine normale �erbeseite� sondern 
bedarf der gesonderten �earbeitung und 
sorgfältigen �berwachung. �erechtigte �ri-
tik an Einträgen ist im �ege der �iskussion 
vorzubringen. �ie grundlegende �enntnis 
der �tandards und der �truktur der �iki-
�ommunity ist erforderlich � und natür-
lich die Einhaltung der formalen �riterien 
eines Eintrags. �ie wichtigsten �rundsät-
ze lauten: �er neutrale �tandpunkt eines 
�rtikels ist zu wahren (sog. �eutral �oint 
of �iew� ����). Einträge sind mit „zuver-
lässigen Informationsquellen“ zu belegen. 
Es können ganze Einträge zur �öschung 
vorgeschlagen werden oder einzelne �e-
standteile. Einzelne �ätze oder �örter kön-
nen �egenstand einer �iskussion werden� 
wenn die eigenen Editierungsversuche von 
�dministratoren zurückgesetzt werden. 
�öschen können nur die �dministratoren 
d.h. �ikipedianer� die aufgrund ihrer �u-

gehörigkeit und �enntnisse der �ikipedia 
in diesen �ang gewählt wurden und über 
entsprechende �echte verfügen. Eine ver-
antwortliche �edaktion gibt es nicht. �e-
troffene können sich manchmal mit Erfolg 
an sog. �versighter wenden (oversight-de-
wp@wikimedia.org)� die auch die �ersi-
onsgeschichte eines �eitrags unzugänglich 
machen können oder das sog. „�upport-
�eam“ um �ilfe bitten. �orsicht ist geboten 
bezüglich der sog. „�aid Editing“-�gentu-
ren die damit werben� dass sie in der �age 
wären� Einträge in die �ikipedia aufneh-
men oder verändern zu können. �iele eh-
renamtliche „�ikipedianer“ reagieren auf 
diese �orm der �� sehr allergisch. �erade 
in �ertungsfragen dürfte daher die offene 
inhaltliche �useinandersetzung der nach-
haltigere� wenn auch aufwendigere �eg 
der �onfliktlösung sein.  

06 �I�I���I��-��/�E�����I��  
M����EME��

�ei schweren öffentlichen �orwürfen� ge-
rade von �traftaten und während eines Er-
mittlungsverfahrens� ist sog. �itigation-�� 
zur �ermeidung von �eputationsschäden 
unbedingt nötig! �uch nach Ende eines sol-
chen �erfahrens kann der Einsatz rechtlicher 
Instrumente �eputation Management un-
terstützen. �as gilt ganz besonders online!

�ährend einer �rise gilt: �taatsanwalt-
schaften und �ehördensprecher sind nicht 
immer objektiv � sie treten aber oft genau 
mit diesem �nspruch auf und finden in den 
Medien und auch im Internet dankbare �e-
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zipienten für diesen �nschein. �enn �� vor 
�echt geht� ist nötigenfalls konsequent mit 
�ilfe der (�erwaltungs-) �erichte gegen die 
(Justiz-) �ehörde vorzugehen. In solchen �i-
tuationen und auch sonst vor �ericht wird 
der �nwalt schnell zum wichtigsten �resse-
sprecher. �er mit Medien (-�echt) erfahre-
ne �nwalt eignet sich für diese �olle meist 
besser� als ein normaler (�ach-) �nwalt � ist 
oft aber nicht der richtige �achmann in dem 
�echtsgebiet� wegen dem es Ärger mit den 
�ehörden gibt. �nd auch nicht jeder pro-
minente �resserechtler kennt sich wirklich 
mit den �esonderheiten des Internets und 
sozialer Medien aus und agiert dort immer 
glücklich. �aher ist in �risen von �nfang an 
zur �ildung von �eams zu raten� in denen 
die verschiedenen �spekte der anwaltlichen 
und kommunikativen �nterstützung eng 
miteinander verzahnt werden und dazu 
noch ein besonderes �ugenmerk auf das 
Internet gelegt wird.

�oziale Medien zeichnen sich dadurch aus� 
dass sie „sozial“ und daher immer schnell 
sehr persönlich sind. �äufig richten sich 
kommunikative �bergriffe daher nicht nur 
gegen ein �nternehmen als �anzes� son-
dern werden einzelne Mitarbeiter als �e-
präsentanten persönlich attackiert oder 
regelrecht „vorgeführt“. Egal� ob sich der 
betroffene Mitarbeiter dabei aus �icht sei-
nes �rbeitgebers „geschickt“ verhalten hat 
oder nicht: �ei (persönlichkeitsrechtlichen) 
�roblemen in �usammenhang mit der be-
ruflichen �ätigkeit sollte dem betroffenen 
Mitarbeiter grundsätzlich immer �echts-
schutz gewährt werden. �uch im eigenen 

Interesse� um informiert zu bleiben oder 
überhaupt �egenansprüche geltend ma-
chen zu können. �enn gleichzeitig �echte 
des �nternehmens und des Mitarbeiters be-
troffen sind� kann dennoch eine getrennte 
anwaltliche �ertretung bei beiden �inn ma-
chen� obwohl sie eigentlich auf derselben 
�eite des �onflikts stehen. Ihre �nsprüche 
und �iele können nämlich durchaus ver-
schieden sein.

�nerlässlich ist es� sich in solchen �ituati-
onen rasch und möglichst gemeinsam auf 
eine konkrete �trategie festzulegen� wie der 
kommunikativen �rise möglichst wirksam 
begegnet wird. �innvolle Maßnahmen kön-
nen insbesondere sein:

• Öffentlichkeitsarbeit und eigene ��-Maß-
nahmen auch über die eigene �omepage

• �uchmaschinenoptimierung mit dem �iel 
des �e-�ankings

• �achliche �ufklärung und �ialog mit allen 
wesentlichen Multiplikatoren � insbeson-
dere auf �witter und in sozialen Medien

• �llgemein: Emphatischer �mgang mit 
�ritik� �edenken und Ängsten

• �ber auch: �onsequentes (rechtliches) 
�orgehen gegen falsche �atsachenbe-
hauptungen und übergriffiges �erhalten� 
�erbreitung und �uffinden notfalls mit 
gerichtlichen �erfügungen erschweren.

�erade bei lebhaften �iskussionen� wie 
sie im Internet geführt werden� zeigt sich: 
�echtliches und kommunikatives �orgehen 
müssen möglichst eng miteinander verzahnt 
werden� um nachhaltig erfolgreich zu sein!

07 �����������

�as Internet bietet allen �ressesprechern 
und professionellen �ommunikatoren un-
geheure Möglichkeiten für �ommunikation 
und ��. �ugleich aber besteht ein nie zuvor 
gekanntes �isiko für �eputationsschäden. 
�ich deswegen aus sozialen Medien „he-
rauszuhalten“� kann dieses �isiko jedoch 
nicht reduzieren. �ie meisten alltäglichen 
�robleme lassen sich zudem kommunikativ 
lösen � des Einsatzes rechtlicher Instrumente 
bedarf es dabei nicht. �ennoch sind gerade 
bei eigenen �nline-�eröffentlichungen die 
bestehenden rechtlichen �ahmenbedingun-
gen zu beachten. �ei �onflikten mit Medien 
oder �sern kann zudem das �echt mit �ilfe 
eines in diesen �hemen erfahrenen �nwal-
tes ebenfalls ein Instrument sein� kommu-
nikatives �orgehen sinnvoll zu ergänzen. 
�ort wo die andere �eite nicht sachlich 
kommunizieren oder argumentieren will� 
sind �echt und �nwalt oftmals sogar die 
einzig verbliebenen Instrumente. �ber auch 
sie unterliegen den �eschränkungen� die 
sich daraus ergeben� dass es sich beim In-
ternet eben auch um ein (Massen-)Medium 
handelt� das alle bisher gekannten �renzen 
überschreitet.

Kontakt Jan Mönikes:
�chalast & �artner
�orotheenstraße 54
10117 �erlin
jan.moenikes(at)schalast.com
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